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://: Zustimmung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, gestützt auf §§ 101 und 105 Abs. 1 des Bau- 
und Planungsgesetzes (BPG) vom 17. November 19991, nach Einsichtnahme in den 
Ratschlag des Regierungsrates Nr. 12.1916.01 vom 27. November 2012 und nach dem 
mündlichen Antrag der Bau- und Raumplanungskommission beschliesst: 

 
I. Zonenänderung 

Der Zonenänderungsplan Nr. 13’618 des Planungsamts vom 8. November 2011 (in der 
Fassung vom 27. März 2012) wird verbindlich erklärt. 

 

II. Bebauungsplan 

1.  Der Bebauungsplan Nr. 13’616 des Planungsamts vom 8. November 2011 (in der 
Fassung  vom 27. März 2012) wird verbindlich erklärt. 

2.  Zum Bebauungsplan werden folgende Vorschriften erlassen: 

2.1  Im Baubereich A darf ein Gebäude mit maximal 29 Vollgeschossen und einer 
maximalen Höhe von 96.00 m (inkl. sämtlicher Dachaufbauten) erstellt werden. Von 
den maximal zulässigen 25'000 m2 Bruttogeschossfläche (BGF) für 
Dienstleistungsund Wohnnutzungen sind mindestens 65 % für Wohnen vorzusehen. 
Das Erdgeschoss sowie das oberste Vollgeschoss sind weitgehend für 
Publikumsnutzungen zu verwenden. 

2.2  Im Baubereich B darf ein Gebäude mit fünf bzw. sechs Vollgeschossen (ohne 
Attikageschoss) und einer maximalen Höhe von 20.50 m erstellt werden. Von der 
maximal zulässigen 4'600 m2 Bruttogeschossfläche (BGF) für Dienstleistungs- und 

                                            
1 SG730.100 



- 2 - 

CONVERT_cfcad9ba50254b7ea1c03175f3e4a65f.doc  

Wohnnutzungen sind mindestens 30 % für Wohnen vorzusehen. Das Erdgeschoss 
(entlang Riehenring) ist weitgehend für Publikumsnutzungen zu verwenden. 

2.3  Im Baubereich C dürfen keine oberirdischen Gebäude erstellt werden und er ist zu 
begrünen. Namentlich zugelassen sind die Erschliessung, die Überdeckung der 
Zufahrtsrampe zur bestehenden Autoeinstellhalle, gedeckte Veloabstellplätze sowie 
technisch notwendige Anlagen. 

2.4  Zwischen der bestehenden Bebauung entlang der Clarastrasse und dem Baufeld A 
ist ein minimaler Gebäudeabstand von 3.0 m einzuhalten. 

2.5  Die Versorgung und die Entsorgung für die Dienstleistungs- und Wohnnutzungen 
erfolgen weitgehend über die Drahtzugstrasse. 

3.  Das zuständige Departement kann Abweichungen vom Bebauungsplan 
zulassen,sofern die Gesamtkonzeption nicht beeinträchtigt wird. 

 

III. Publikation 

Dieser Beschluss ist mit Rechtsmittelbelehrung zu publizieren; er unterliegt dem 
Referendum und wird nach Eintritt der Rechtskraft wirksam. 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Beschluss kann Rekurs beim Verwaltungsgericht erhoben werden. Neue 
Einwände sind ausgeschlossen, wenn sie bereits im Einspracheverfahren hätten 
vorgebracht werden können (§ 113 Abs. 4 Bau- und Planungsgesetz). 

Der Rekurs ist innerhalb von zehn Tagen nach dem unbenützten Ablauf der 
Referendumsfrist oder, im Falle eines Referendums, nach der Annahme des Beschlusses 
in der Volksabstimmung, beim Verwaltungsgericht anzumelden. Innerhalb von 30 Tagen, 
vom gleichen Zeitpunkt an gerechnet, ist die Rekursbegründung einzureichen, welche die 
Anträge der Rekurrentin oder des Rekurrenten und deren Begründung mit Angabe der 
Beweismittel zu enthalten hat. 

Bei völliger oder teilweiser Abweisung des Rekurses können die amtlichen Kosten, 
bestehend aus einer Spruchgebühr sowie den Auslagen für Gutachten, Augenscheine, 
Beweiserhebung und andere besondere Vorkehren, der Rekurrentin oder dem 
Rekurrenten ganz oder teilweise auferlegt werden. 

 

Hinweis: 

Pläne und Berichte zu diesem Beschluss sind unter folgendem Link einsehbar: 
www.grosserrat.bs.ch/?gnr=12.1916 

 

 


